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RS OGH 1921/5/13 Os241/21
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1921

Norm

StPO §401a

Rechtssatz

Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe darf zwecks Operation des Strä3ings überhaupt nicht und selbst bei

Vorhandensein der gesetzlichen Voraussetzungen für höchstens acht Tage unterbrochen werden.
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